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Beschlüsse des Stadtparlaments Winterthur vom 3. Juni 2024 
 

 

 

I. Als neues Mitglied der Sachkommission Stadtbau (SBK) für den Rest der Amts-
dauer 2022/2026 wird Markus Nater (GLP) gewählt. 

  

II. 1. Die Verordnung über das Bürgerrecht der Stadt Winterthur vom 30. März 1992 
wird totalrevidiert und gemäss Beilage 1 der Parl.-Weisung Nr. 2024.2 neu erlas-
sen.  
2. Der Stadtrat bestimmt das Inkrafttreten. 

  

III. 1. Das Geschäft 2023.94 wird mit den Aufträgen an den Stadtrat zurückgewiesen, 
die Summe der Verpflichtungskredite um jährlich Fr. 300'000 zu kürzen und in allen 
Subventionsverträgen auf die Ausrichtung eines Teuerungsausgleichs zu verzich-
ten.  
2. Es wird festgestellt, dass die gemäss Ziff. 1 des Beschlusses 2016.42 des Gros-
sen Gemeinderates vom 27. Juni 2016 laufenden befristeten Subventionsverträge 
gestützt auf Ziff. 3 desselben Beschlusses um ein Jahr (bis zum 31. Dez. 2025) un-
verändert verlängert sind. 

  

IV. 1. Ab 1. Januar 2025 wird für den Subventionsbeitrag von Fr. 3,15 Mio. an den 
Kunstverein Winterthur und städtische Nebenleistungen von rund Fr. 1,6 Mio. eine 
jährlich wiederkehrende Ausgabe von insgesamt Fr. 4,75 Mio. bewilligt. Die Kredit-
bewilligung erstreckt sich auch auf allfällige teuerungsbedingte Mehrkosten.  
2. Es wird davon Kenntnis genommen, dass die Anpassung des Subventionsver-
trags mit dem Kunstverein Winterthur durch den Stadtrat erfolgen wird. 

  

V. 1. Die kommunale Volksinitiative «Ja zur freien und günstigen Stromwahl» wird als 
gültig erklärt.  
2. Die kommunale Volksinitiative «Ja zur freien und günstigen Stromwahl» wird ab-
gelehnt.  
3. Die kommunale Volksinitiative «Ja zur freien und günstigen Stromwahl» wird mit 
der Empfehlung zur Ablehnung der Volksabstimmung unterbreitet. 

  

VI. Die Verordnung über das Bestattungs- und Friedhofwesen (VBF) wird revidiert und 
vom Stadtrat in Kraft gesetzt. 

  

VII. 1. Dem privaten Gestaltungsplan «Oberer Deutweg / Erweiterung Sportpark» wird 
mit einer Ergänzung in Art. 11 Abs. 2 der Gestaltungsplanvorschriften zugestimmt.  
2. Der Aufhebung des bisherigen privaten Gestaltungsplans «Oberer Deutweg, 
Nord-Ost» wird zugestimmt.  
3. Der Zonenplanänderung «Oberer Deutweg / Erweiterung Sportpark» wird zuge-
stimmt.  
4. Der Ergänzung der Bau- und Zonenordnung mit den speziellen Vorschriften für 
den «Oberen Deutweg» wird zugestimmt.  
5. Der Stadtrat wird eingeladen, die Genehmigung durch die Baudirektion einzuho-
len sowie die Zonenplanänderung, die Ergänzung der Bau- und Zonenordnung und 
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den privaten Gestaltungsplan «Oberer Deutweg / Erweiterung Sportpark» amtlich 
zu publizieren und während der Rekursfrist öffentlich aufzulegen. Die Zonenplanän-
derung, die Ergänzung der Bau- und Zonenordnung sowie der private Gestaltungs-
plan «Oberer Deutweg / Erweiterung Sportpark» treten nach unbenütztem Ablauf 
der Rekursfrist respektive der rechtskräftigen Erledigung allfälliger Rekurse am Tag 
nach der erneuten Publikation in Kraft.  

  

VIII. Die Frist für die Umsetzung der Motion R. Diener (Grüne/AL), F. Landolt (SP), 
B. Huizinga (EVP) und A. Steiner (GLP) betr. ergänzende Bestimmung in der BZO 
zu Frei- und Grünflächen (Parl-Nr. 2021.10) wird bis 31. August 2025 erstreckt. 

  

IX. 1. Die Motion M. Blum (Grüne/AL), G. Stritt (SP), P. Weber (SP), D. Roth-Nater 
(EVP) und N. Ernst (GLP) betr. kostendeckende Dienstleistungsangebote Gemein-
schaftsanschlüsse wird erheblich erklärt.  
2. Die Umsetzung der Motion erfolgt mit der Umsetzung der Motion betr. Wärme-
versorgung aus einer Hand (Parl.-Nr. 2022.26). Fristverlängerungen für die Umset-
zung der Motion betr. Wärmeversorgung aus einer Hand gelten auch für die Umset-
zung dieser Motion. 

 
 
Rechtsmittel:  
- Rekurs an den Bezirksrat; Frist 30 Tage ab Publikation 
- Stimmrechtsrekurs an den Bezirksrat; Frist 5 Tage ab Publikation 
 
Referendum an den Stadtrat (betrifft die Geschäfte II., VI. und VII. Die Geschäfte IV. und V. un-
terstehen der obligatorischen Volksabstimmung.) 
Frist: 60 Tage ab Publikation 
 
Die Detailbeschlüsse sind unter folgender Adresse abrufbar: 
https://parlament.winterthur.ch/sitzung  
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